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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Frauke Tengler (CDU)

und

Antwort

der Landesregierung - Ministerin für ländliche Räume, Landesplanung, Land-
wirtschaft und Tourismus

Flurbereinigungsverfahren

Ich frage die Landesregierung:

Frage 1:
Trifft es zu, dass im Jahre 2002 keine neuen Flurbereinigungsverfahren eingeleitet
werden?
Falls nein, unter welchen Voraussetzungen werden zukünftig Flurbereinigungsver-
fahren eingeleitet?
Antwort:
Nach dem Kabinettsbeschluss zu Eckwerten des Haushaltes 2002 sind grundsätzlich
keine neuen Maßnahmen vorgesehen. Ob davon aus besonderen Gründen Aus-
nahmen zugelassen werden können, bleibt Einzelentscheidungen vorbehalten.

Frage 2:
Liegen Anträge für Flurbereinigungsverfahren vor, die noch nicht beschieden worden
sind?
Falls ja, von welchen Antragstellern bzw. für welche Gebiete und mit welchen Mittel-
volumen?
Antwort:
Im Lande Schleswig-Holstein liegen insgesamt 46 Anträge vor, über die noch nicht
entschieden ist. Antragsteller sind: Gemeinden, Amtsverwaltungen, Kreise, Straßenbau-
verwaltung, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände, Naturschutzstellen.
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Anträge liegen vor für die Gemeinden (Mittelvolumen = Kosten  in Mio. DM):
Gemeinde                               Kreis                Größe/ha        Kosten(GAK) – Natursch.
Bebensee Segeb.   660 1,7 0,5
Schmalensee                                                    870                0,7                      -
Sachsenbande/Neuendorf     Steinburg        2200                1,5                   0,3
Hamdorf Rend.-Eck. 1800 2,5 -
Prinzenmoor 500 0,8 -
Schülldorf 1000 1,5 0,5
Beringstedt 1400 1.4 -
Neudorf-Bornstein 1400 1,4 -
Embühren   750 0,8 0,1
Rickert                                                               550                0,6                   0,1
Koberg                                     Hzgt. Lbg.         900                0.6                   0,2
Neufeld Dithm. 2000 1,6 0,8
Pahlen/Wallen/Dörpling 2050 1,6 0,2
Offenbüttel                                                      1400                1,2                   0,2
Ahrenshöft NF   870 1,0 0,2
Bramstedtlund 1380 1,2 0,2
Ellhöft   780 0,6 0,1
Haselund 1280 1,0 0,2
Hattstedt   700 0,6 0,1
Högel 1630 1,4 0,2
Humptrup 1700 1,2 0,2
Leck 2980 2,0 0,4
Rodenäs 1980 1,4 0,1
Sollwitt 1100 1,0 0,1
Sprakebüll 1140 1,0 0,1
Stadum 1970 2,0 0,2
Süderlügum 2660 2,0 0,3
Immenstedt 1460 1,2 0,2
Viöl 1900 1,6 0,2
Norstedt 1350 1,0 0,1
Ahrensviöl 1010 0,8 0,1
Ahrensviölfeld   730 0,6 0,1
Oster-Ohrstedt 1130 1,0, 0,1
Schwesing 1560 1,4 0,2
Wester-Ohrstedt 1850 1,6 0,2
Bondelum   920 0,8 0,1
Koldenbüttel                                                    2560                2,0                   0,3
Böxlund Schleswig-Fl.   440 0,4 0,1
Hörup 1820 1,6 0,2
Jardelund 1660 1,6 0,2
Norderstapel 1590 1,4 0,2
Osterby 1240 1,0 0,1
Tielen 1300 1,2 0,2
Ulsnis 1980 1,6 0,2
Weesby 2140 1,8 0,2
Wohlde 1440 1,2 0,2

Frage 3:
Wie wird die Landesregierung mit diesen Anträgen verfahren?
Antwort:
Siehe Antwort zu Frage 1
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Frage 4:
Werden alle neu hinzukommenden Anträge zur Durchführung von Flurbereinigungs-
verfahren abschlägig beschieden?
Antwort:
Siehe Antwort 1.

Frage 5:
Ist vorgesehen, in den Folgejahren nach 2002, weitere neue Flurbereinigungsverfah-
ren durchzuführen?
Antwort:
Siehe Antwort zu Frage 1.

Frage 6:
Werden bei laufenden Flurbereinigungsverfahren, soweit sie nicht 2001 abgeschlos-
sen werden, damit im Zusammenhang stehende Projekte und Maßnahmen im Rah-
men der Richtlinie zur Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung durchgeführt?
Antwort:
In laufenden Flurbereinigungsverfahren werden Maßnahmen der Dorferneue-
rung/Dorfentwicklung (DE) nach den Richtlinien zur Dorf- und ländlichen Regional-
entwicklung durchgeführt.

Frage 7:
Ist für die Anträge und Maßnahmen der Dorferneuerung (Dorfentwicklung) im Rah-
men der Flurbereinigung eine Übergangszeit der finanziellen Förderung geplant?
Wenn ja, mit welchen Fördersätzen?
Antwort:
Es ist keine Übergangszeit geplant, da nach den Fördergrundsätzen der Gemein-
schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz Maßnahmen der DE im Rahmen der
Flurbereinigung im Hinblick auf eine integrierte Entwicklung in ein Gesamtkonzept
eingebunden sind. Die Fördergrundsätze und Förderhöhen liegen in Übereinstim-
mung mit den DE-Maßnahmen außerhalb der Flurbereinigung. Z.Zt. liegt der max.
Zuschuss bei:
•  40% öffentliche Maßnahmen
•  30% private Maßnahmen

Frage 8:
Ist vorgesehen, den freiwilligen Landtausch auch zukünftig zu fördern?
Antwort:
Der freiwillige Landtausch war von dem Beschluss, keine neuen Verfahren einzulei-
ten, ausgenommen. Deshalb ist es auch künftig vorgesehen, den freiwilligen Land-
tausch als Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz zu fördern, soweit entspre-
chende Mittel zur Verfügung stehen.

Frage 9:
Ist die Finanzierung aller in der Regel der Flurbereinigung genehmigten Projekte si-
chergestellt?
Antwort:
Es liegen bisher  genehmigte Pläne mit Investitionen und sonstigen Kosten in Höhe
von 21.2 Mio. DM vor. Die Finanzierung der zu genehmigenden Einzelprojekte erfolgt
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
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